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Hallenordnung 
Jedes Mitglied verpflichtet sich: 

1. Die genutzten Vereinseinrichtungen sind pfleglich zu behandeln und sauber zu verlas-
sen. Schäden sind sofort dem Vorstand in Textform zu melden. Für verursachte Schä-
den am Vereinseigentum und am Eigentum anderer im Zuge der Hallennutzung haftet 
ausschließlich der Schadensverursacher. 

2. Der Werkstattbereich ist nach Beenden von Arbeiten wieder aufzuräumen. Müll ist 
eigenverantwortlich zu entsorgen. Der Bereich ist „besenrein“ zu hinterlassen. 

3. Vereinsräumlichkeiten sind nicht zweckentfremdet zu nutzen, d.h.: zum Beispiel keinen 
Ölwechsel auf Stellplätzen vorzunehmen bzw. den Arbeitsplatz ausschließlich oder in 
krasser Unordnung als Lagerplatz zu missbrauchen. 

4. Schmierstoffe, Treibstoffe und sonstige Gefahrenstoffe sind nach allgemein gültigen 
Bestimmungen zu lagern und Altstoffe nach nur kurzfristiger Lagerung selbst umwelt-
gerecht zu entsorgen. Eine ggf. notwendige (Zwischen-) Lagerung hat dabei auf dem ei-
genen Stellplatz zu erfolgen. 

5. Nicht mehr benötigte oder ausrangierte Teile bzw. Teileträger sind schnellstmöglich ohne 
eine Gefährdung anderer oder der Umwelt zu lagern oder umweltgerecht zu entsorgen. 
Gleiches gilt für mit Gefahrenstoffen befüllte oder benetzte Teile, Werkzeuge oder sons-
tige Hilfsmittel. 

6. andere Personen im Hallenbereich sollen durch Lärm, durch herumliegende Teile und 
Werkzeuge oder durch Verarbeitung bzw. Entstehung gesundheitsgefährdender Stoffe, 
Stäube, Gase und Dämpfe mehr als nötig belästigt oder gefährdet werden. 

7. Der Verein empfiehlt den Abschluss einer privaten Haftpflichtversicherung, die vom 
Mitglied verursachte Schäden und Unfälle, die im mittelbaren oder unmittelbaren Zu-
sammenhang mit dem Verein bzw. seiner Mitglieder stehen, abdeckt. 

8. Stell-/Restaurationsplatznutzer haben an dem genutzten Platz einen funktionstüchti-
gen Feuerlöscher an gut sichtbarer und leicht zugänglicher Stelle vorzuhalten.  

 

Verstößt ein Mitglied gegen die Hallenordnung, entscheidet der Vorstand über Konse-
quenzen für dieses Mitglied. 


